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Manuela Köhler

Von: Freihube, Dietmar <Dietmar.Freihube@lvwa.sachsen-anhalt.de>

Gesendet: Mittwoch, 15. Februar 2023 09:12

An: Stadtentwicklung

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 BauGB 
Hier: Stellungnahme der oberen Immissionsschutzbehörde 
 
 

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 70 "Autohof Köthen" der Stadt Köthen (Anhalt) 

Stadt: Köthen (Anhalt) 

Ortsteil: Köthen (Anhalt) 

Landkreis: Landkreis Anhalt-Bitterfeld 

Aktenzeichen: 21102/01-3705/2023.BP 

Kurzbezeichnung: Köthen (Anhalt)-3705/2023.BP-OT Köthen, Autohof Köthen 

 
 
Der in Rede stehende Bebauungsplan soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung 
eines Autohofs im Südosten der Kernstadt Köthen östlich der Prosigker Kreisstraße (B185) und westlich 
des  Damaschkewegx schaffen. 
 
Bei dem in Rede stehenden Vorhaben handelt es sich um immissionsschutzrechtlich nicht 
genehmigungsbedürftige Anlagen i.S. der §§ 22 ff. Bundes- Immissionsschutzgesetz. Zuständig für die 
Belange des Immissionsschutzes ist die untere Immissionsschutzbehörde (Landkreis Anhalt- Bitterfeld). 
Ich verweise auf deren Stellungnahme. 
 
Aus immissionsschutzfachlicher Sicht gilt es auf ein Konfliktpotential im Zusammenhang mit Autohöfen 
hinzuweisen. Bei Autohöfen ist ein 24-Stunden- Betrieb branchenüblich, wobei die An- und Abfahrten von 
LKW sowie die Aggregate von Kühltransportern emissionsbestimmend sind. Dennoch dürfte der 
vorhandene Abstand von mehr als 300 Metern zum Wohngebiet Mellwitzer Siedlung ausreichend sein, um 
den Schutz vor erheblichen Lärmbelästigungen gewährleisten zu können.  
 
Was den Schutz von Betriebsleiterwohnungen im Sinne von § 8 Abs. 3 Nr. 1 BAUNVO in den 
angrenzenden Gewerbegebieten anbelangt, gilt grundsätzlich der Immissionswert für Gewerbegebiete von 
50 dB(A) nachts. Für Wohnnutzungen im Außenbereich gilt ein Immissionswert von 45 dB(A) nachts. Hier 
scheint bei Abständen von 200 Metern mit Blick auf mögliche Vorbelastungen eine Einzelfallprüfung 
angeraten. 
 
 

 

Dietmar Freihube 
Referat Immissionsschutz 
 
 
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
Dessauer Straße 70 
06118 Halle (Saale) 
 
Tel.: 0345 514 2278 
Fax: 0345 514 2512 
E-Mail: dietmar.freihube@lvwa.sachsen-anhalt.de 

 

Sachsen-Anhalt. 
#moderndenken 

 



1

Kapuscinski, Grit

Von: Henschler, Nele <Nele.Henschler@lvwa.sachsen-anhalt.de>

Gesendet: Freitag, 10. Februar 2023 10:08

An: Stadtentwicklung

Betreff: Bebauungsplan Nr. 70 "Autohof Köthen" der Stadt Köthen (Anhalt)

Sehr geehrte Frau Jirsch, 

  

als Träger öffentlicher Belange teile ich Ihnen mit, dass mit dem Bebauungsplan Nr. 70 "Autohof Köthen" der Stadt 

Köthen (Anhalt) keine wahrzunehmenden Belange in Zuständigkeit des Referates 404 – Wasser – berührt werden. 

  

  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

  

Nele Henschler 

  
--  
Nele Henschler 

Referat Wasser 
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
Dessauer Str. 70 
06118 Halle (Saale) 
   
Tel.: +49 345 514-2162  
E-Mail: nele.henschler@lvwa.sachsen-anhalt.de 
  
Internet: www.sachsen-anhalt.de 
_______________________________________________ 

 

Sachsen-Anhalt 
#moderndenken  
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Kapuscinski, Grit

Von: Scholz, Anja <Anja.Scholz@lvwa.sachsen-anhalt.de>

Gesendet: Dienstag, 24. Januar 2023 14:34

An: Stadtentwicklung

Betreff: Bebauungsplan Nr. 70 "Autohof Köthen" der Stadt Köthen (Anhalt)

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit übersende ich Ihnen die Stellungnahme des Referates 407 zu dem o. g. Bebauungsplan: 
 
Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege für den hier benannten Bebauungsplan vertritt 
die Naturschutzbehörde des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. 
 
Hinweis: 
Umweltschadensgesetz und Artenschutzrecht sind zu beachten. Ich verweise in diesem Zusammenhang 
insbesondere auf § 19 BNatSchG i. V. m. dem Umweltschadensgesetz (vom 10. Mai 2007, BGBl. Teil I S. 
666) sowie auf die §§ 44 und 45 BNatSchG. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 

Scholz 
 

 

-- 
Anja Scholz 
Referat Naturschutz, Landschaftspflege, Bildung für nachhaltige Entwicklung 
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
Dessauer Straße 70 
06118 Halle (Saale) 
 
Tel.: (0345) 514 2615 
Fax: (0345) 514 2118 
E-Mail: anja.scholz@lvwa.sachsen-anhalt.de 
Internet: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/naturschutz-landschaftspflege-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/ 
 

Sachsen-Anhalt 
#moderndenken 

 



















Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg
Der Vorsitzende

Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg
Geschäftsstelle * Am Flugplatz 1 * 06366 Köthen (Anhalt)
___________________________________________________________

per E-Mail Ihr Zeichen: KJ-BP70
Ihre Nachricht vom: 2023-01-11

Stadt Köthen (Anhalt) Unser Zeichen: 01 21 01/04/23
Amt für Stadtentwicklung Bearbeiter: Frau Pforte
Marktstraße 1-3 Tel.:  (0 34 96)40 57 93
06366 Köthen (Anhalt) Fax.: (0 32 12)10 53 415

Internet: www.  planungs  region  -abw  .de  

Datum: 2023-02-10

Bebauungsplan Nr. 70 „Autohof Köthen“ der Stadt Köthen (Anhalt)
hier: frühzeitige Beteiligung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie baten um Stellungnahme, ob die o.g. Planung den in Aufstellung befindlichen Zielen der Raumord-
nung entspricht.

Mit dem ca. 5,1 ha umfassenden Bebauungsplan soll Planungsrecht für die Errichtung und Betrieb eines
Autohofes mit Servicestation, Gastronomie und ggf. Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen werden. Der
Bebauungsplan wird aus dem Flächennutzungsplan entwickelt, der am Standort eine Gewerbefläche vor-
sieht.

Die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg nimmt gem. § 2 Abs. 4 in Verbindung
mit § 21 Landesentwicklungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA vom 23. April 2015, GVBl.
LSA S. 170) für ihre Mitglieder, zu denen der Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Landkreis Wittenberg und die 
kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau gehört, die Aufgabe der Regionalplanung wahr. 

Die Entscheidung über die Art der landesplanerischen Abstimmung gem. § 13 Abs. 2 Satz 1 LEntwG LSA
sowie die Feststellung der Vereinbarkeit der o.g. Planung/Maßnahme mit den Zielen der Raumordnung
und Landesplanung gem. § 2 Abs. 2 Nr. 10 LEntwG LSA erfolgt durch die oberste Landesentwicklungsbe-
hörde. Unabhängig von der Feststellung der Raumbedeutsamkeit gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG gilt jedoch
das Anpassungsgebot des § 1 Abs. 4 BauGB für alle Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung (Urteil
des BVerwG vom 30.01.2003 - 4 CN14.01). 

In Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung sind als sonstige Erfordernisse der Raumordnung gem.
§ 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen öffentlicher Stellen, Entschei-
dungen öffentlicher Stellen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen anderer
öffentlicher Stellen oder von Personen des Privatrechts, die der Planfeststellung oder der Genehmigung
mit der Rechtswirkung der Planfeststellung bedürfen, gem. § 4 Abs. 1 ROG in Abwägungs- oder Ermes-
sensentscheidungen zu berücksichtigen. 
 
Derzeit befinden sich in der Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg keine Ziele der Raumordnung in
Aufstellung.

Verbandsmitglieder:
Stadt Dessau-Roßlau,
Landkreis Anhalt-Bitterfeld,
Landkreis Wittenberg

Vorsitzender:
Landrat Andy Grabner
Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Am Flugplatz 1
06366 Köthen (Anhalt)
Telefon: (0 34 96)60 10 00
Telefax: (0 34 96)60 10 02

Geschäftsstelle:
Am Flugplatz 1
06366 Köthen
Tel.  (0 34 96)40 57 90
Fax. (0 32 12)10 53 415
E-mail: anhalt-bitterfeld-wittenberg@gmx.de
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Bankverbindung:
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld
IBAN: DE28 800537220302000909
BIC:   NOLADE21BTF

                                                                                  

http://www.planungsregion-abw.de/
http://www.planungsregion-abw.de/
http://www.planungsregion-abw.de/
http://www.planungsregion-abw.de/
http://www.planungsregion-abw.de/
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Hinweis

In Kap. 3.2 ist der 2. Absatz zu entfernen, da eine Doppelung vorliegt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Verteiler

MID Ref. 24 Oberste Landesentwicklungsbehörde per E-Mail
Landkreis              Untere Landesentwicklungsbehörde per E-Mail

Pforte
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Manuela Köhler

Von: Kirchberg, Aline <a.kirchberg@koethen-stadt.de>

Gesendet: Mittwoch, 1. Februar 2023 08:39

An: Jirsch, Kerstin

Cc: Dornbusch, Jan

Betreff: AW: BP 70

Anlagen: denkmalrechtliche Genehmigung.pdf

Hallo Kerstin, 

 

seitens der UDSchB gilt Folgendes zu beachten: 

 

-          für diese Fläche wurde seitens der Fa. R. Porsche Geoconsult ein Antrag auf denkmalrechtliche 
Genehmigung gestellt für eine Baugrunduntersuchung. AZ2022-450 

-          meine Auflagen und Hinweise aus facharchäologischer Sicht sind zu beachten, es ist ein 

Dokumentationsverfahren vor Beginn durchzuführen -> Änderung Pkt. 7.3 

 

Die Höhe der Werbe- und ähnliche Anlagen kann diesen Höchstwert allerdings überschreiten. 

Aufgrund der besonderen Situation, dass ein Autohof errichtet werden soll, ist für die weiträumige 

Sichtbarkeit der Werbeanlage eine maximale Höhenbegrenzung von 30,0 m zulässig (siehe 

Kap. 6 ‚Örtliche Bauvorschriften‘). 

 

-          im Denkmalverzeichnis der Stadt Köthen ist folgendes zu finden: 
 

Stadtsilhouette 

Ansicht der Köthener Altstadt und der ihr angegliederten gründerzeitlichen 

Erweiterungsgebiete insbesondere aus östlicher Richtung vom Bahndamm der Linie Halle- 

Magdeburg und aus südlicher Richtung von der Linie Köthen-Bernburg aus, zudem bei 

Annäherung auf den von Norden, Süden und Westen an die Stadt heranführenden 

Landstraßen, Stadtbild prägende Dominanten: Doppelturmfassade der St. Jacobskirche, 

Schlosstürme, katholische Kirche St. Marien, Rathausturm, städtischer Wasserturm, 

Bahnhofswasserturm, Turm der Martinskirche, Hallescher Turm, Magdeburger Turm, 

Dachreiter der St. Agnuskirche sowie Türme der ehemaligen Herzoglichen 
Bahnhofsrestauration 

 

-          aus meiner Sicht ist darauf zu achten das die Stadtsilhouette aus Südrichtung nicht beeinflusst wird, was zur 

Folge hat das  

die Werbeanlage in Ihrer Höhe unter 25m bleibt und der Werbeträger nicht zu groß wird (siehe MC D.) 

 

Ansonsten haben wir folgende Hinweise: 

 

Die geplante Zufahrt ist an der Stelle ungünstig, da ein Linksabbiegen insbesondere für Lkw bei dieser stark 

befahrenen Straße schwer möglich ist. In der Amtsleiterberatung wurde die Ausführung eines Kreisverkehrs i. V. m. 
mit einer Zufahrt für das Autohaus Heise oder Einfahrt Damaschkeweg thematisiert. Herr Dornbusch hat an der 

Beratung teilgenommen. 

 

Die sog. „großflächige Werbeanlage“ sollte mit Maßangaben genauer definiert werden. 

 

Darf an dem 30 m hohen Pylon tatsächlich nur eine Werbeanlage angebracht werden (Autohof oder Tankstelle oder 

Restaurant)?  

 

Mit freundlichen Grüßen 

i. A. 
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Aline Kirchberg 
Sachgebietsleiterin 

Bauordnung 

Stadt  Köthen (Anhalt) 
Bauverwaltungs- u. Bauordnungsamt 
Marktstraße 1-3 
06366 Köthen (Anhalt) 
 
Tel.: +49 3496 425 443 
Fax: +49 3496 425 6 443 

E-Mail: a.kirchberg@koethen-stadt.de 

 

 

 

Von: Jirsch, Kerstin  
Gesendet: Dienstag, 10. Januar 2023 17:10 

An: Opitz, Silke <s.opitz@koethen-stadt.de>; Kirchberg, Aline <a.kirchberg@koethen-stadt.de>; Schlömp, Sven-

Henning Dr. <s.schloemp@koethen-stadt.de>; Albrecht, Andrea <a.albrecht@koethen-stadt.de>; Mikolay, Claudia 

<c.mikolay@koethen-stadt.de>; Göpke, Carl <c.goepke@koethen-stadt.de> 

Cc: Audörsch, Michael <m.audoersch@koethen-stadt.de>; Dornbusch, Jan <j.dornbusch@koethen-stadt.de> 

Betreff: BP 70 

 
Bebauungsplan Nr.70 „Autohof Köthen- Ost“ der Stadt Köthen (Anhalt) 
hier: Beteiligung der Ämter der eigenen Verwaltung 
 

Sehr geehrte Kollegen und -innen, 

 

der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat am 15.03.2022 in öffentlicher Sitzung die Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 70 „Autohof Köthen-Ost“ der Stadt Köthen (Anhalt) beschlossen. Gleichzeitig wurde 

beschlossen eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB durchzuführen. Diese fand in Form 

einer Informationsveranstaltung am 07.11.2022 mit anschließender 14-tägiger Auslegung statt. 

 
Der Geltungsbereich befindet sich östlich der Prosigker Kreisstraße und hat eine Größe von ca. 5 ha.  

Die Darstellung des Geltungsbereiches ist der Anlage 1 zu entnehmen. 

Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Autohofes 

geschaffen werden. 

Folgende Planungsziele werden angestrebt: 

-die Schaffung der planungs- und bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Autohofes im 

Plangebiet, 

-die Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-schutzes und der 

Landschaftspflege, 

-die Entwicklung von geeigneten Ausgleichsmaßnahmen und Sicherung der hierfür erforderlichen Ausgleichsflächen, 
-die Berücksichtigung der Belange der Wirtschaft und 

-die Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. 

 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Köthen (Anhalt) ist das Plangebiet als gewerbliche Baufläche (G) 

dargestellt. Damit wird der Bebauungsplan entsprechend § 8 (2) BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.  

 

Sofern Ihre Aufgaben durch die Planung berührt werden und Sie eine Beteiligung wünschen, bitten wir Sie, zum 

beiliegenden Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 70 - Anlage 1 einschließlich Begründung - Anlage 2 , beides i. d. 

F. vom 20.10.2022 nach Möglichkeit bis zum 31.01.2023 Hinweise zu geben . 

Außerdem bitten wir Sie, über die von Ihnen beabsichtigten oder bereits eingeleiteten Planungen und sonstigen 
Maßnahmen sowie über deren zeitliche Abwicklung, soweit dies für die Planung von Bedeutung sein könnte, 

Aufschluss zu geben.  
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Zu Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichem Gruß 
  
  
Kerstin Jirsch 
Abt. Stadtentwicklung der Stadtverwaltung Köthen 
  
Tel.    :  03496 / 425 434 
Fax    :  03496 / 425 6 434  
Mail    :  k.jirsch@koethen-stadt.de 
Web   : http: / www.koethen-anhalt.de 
 
Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier. 

 



 

Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld 

IBAN: DE69 8005 3722 0302 0117 14 - BIC: NOLADE21BTF 
Deutsche Kreditbank 

IBAN: DE54 1203 0000 0000 8006 72 - BIC: BYLADEM1001 

Allgemeine Sprechzeiten: 
 

Montag           9:00 - 12:00 Uhr 

Dienstag         9:00 - 12:00 Uhr u. 14:00 - 18:00 Uhr 

Donnerstag     9:00 - 12:00 Uhr u. 14:00 - 17:00 Uhr 

und nach Vereinbarung 

 

Volksbank e.G. Köthen-Bitterfeld 

IBAN: DE14 8006 3628 0002 1243 94 - BIC: GENODEF1KOE 

Postbank Hannover 

IBAN: DE74 2501 0030 0595 3543 07 - BIC: PBNKDEFF 

Commerzbank 

IBAN: DE89 8004 0000 0606 6666 00 - BIC: COBADEFFXXX 

 

 

Internet: www.koethen-anhalt.de 
 

*E-Mail-Adresse nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur 
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Denkmalrechtliche Genehmigung vom 27.09.2022 
 
Objekt:  archäologisches Kulturdenkmal, Prosigker Kreisstraße in Köthen 
 
Vorhaben: Baugrunduntersuchung Prosigker Kreisstraße 
 
 
Sehr geehrter Herr Adam, 
 
aufgrund des Antrages vom 21.09.2022 zum o. g. Vorhaben ergeht hiermit folgender 
Bescheid: 
 
1.    Die denkmalrechtliche Genehmigung für eine Baugrunduntersuchung an der 

Prosigker Kreisstraße wird gem. §14 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz des Landes 
Sachsen- Anhalt (DenkmSchG LSA) erteilt.  

  
2. Diese Entscheidung ergeht kostenfrei. 
 
Auflagen: 
 

Zu 1.  Nach der Durchführung der Baugrunduntersuchung ist die bodenkundliche Aus-

wertung inkl. der Bohrprofile an das Landesamt für Denkmalschutz und Archäologie 

zu übergeben. 

  

Als Ansprechpartnerin für Belange der archäologischen Bodendenkmalpflege steht 

Ihnen Frau Dr. Paddenberg zur Verfügung, Tel.: 0345/5247-496; Fax: 0345/5247-460; 

Email: dpaddenberg@lda.stk.sachsen-anhalt.de. 

 

 

 

 

 

Stadt Köthen (Anhalt) 
 

Der Oberbürgermeister 

 

 

 

Stadtverwaltung Köthen (Anhalt), PF 12 59, 06352 Köthen (Anhalt)  Marktstraße 1– 3                           

06366 Köthen (Anhalt)                  

Telefon: (0 34 96) 425 - 0    

 
 
Amt: Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt  
 Sachgebiet Bauordnung 
 Untere Denkmalschutzbehörde 

Gebäude: Wallstraße 1 - 5 

Zimmer: 231 
Name: Herr Schmidt 
Telefon: 03496/ 425 429 

Telefax: 03496/ 425 6429 

E-Mail*: ron.schmidt@koethen-stadt.de 

Aktenzeichen:  2022-00450 
Datum:  27.09.2022 

 

 
R. PORSCHE GEOCONSULT 
 
Kühnauer Straße 
06846 Dessau-Roßlau 

 

http://www.koethen-anhalt.de/


 

Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld 

IBAN: DE69 8005 3722 0302 0117 14 - BIC: NOLADE21BTF 
Deutsche Kreditbank 

IBAN: DE54 1203 0000 0000 8006 72 - BIC: BYLADEM1001 

Allgemeine Sprechzeiten: 
 

Montag           9:00 - 12:00 Uhr 

Dienstag         9:00 - 12:00 Uhr u. 14:00 - 18:00 Uhr 

Donnerstag     9:00 - 12:00 Uhr u. 14:00 - 17:00 Uhr 

und nach Vereinbarung 

 

Volksbank e.G. Köthen-Bitterfeld 

IBAN: DE14 8006 3628 0002 1243 94 - BIC: GENODEF1KOE 

Postbank Hannover 

IBAN: DE74 2501 0030 0595 3543 07 - BIC: PBNKDEFF 

Commerzbank 

IBAN: DE89 8004 0000 0606 6666 00 - BIC: COBADEFFXXX 

 

 

Internet: www.koethen-anhalt.de 
 

*E-Mail-Adresse nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur 

 

AZ: 2022-00450  Seite 2 von 3 

Hinweis: 
 

Zu 1.  Hinsichtlich der geplanten Bohrungen bestehen aus facharchäologischer Sicht keine  

Einwände.  

Die denkmalrechtliche Genehmigung ist ein mitwirkungsbedürftiger Verwaltungsakt. Liegen 

begründete Anhaltspunkte vor, dass bei Erdeingriffen (z. B. im Zuge der Errichtung einer 

baulichen Anlage) archäologische Kulturdenkmale verändert werden, kann ein 

repräsentatives Dokumentationsraster (= 1. Dokumentationsabschnitt) mit Ziel zur 

Qualifizierung und Quantifizierung der archäologischen Evidenz innerhalb des eingegrenzten 

Planungsgebietes zuzüglich begründeter Anhaltspunkte für Kulturdenkmale dazu dienen, 

das Versagen einer Genehmigung abzuwenden. Dieser Schritt kann der Genehmigung 

vorgelagert oder von dieser umfasst sein.  

Um die Grundlage für eine denkmalrechtliche Genehmigung für eine spätere bauliche 

Anlage zu schaffen und die Vorgaben für die Dokumentation zu ermöglichen, muss aus fach-

archäologischer Sicht ggf. geplanten Baumaßnahmen ein fachgerechtes und repräsentatives 

Dokumentationsverfahren (1. Dokumentationsabschnitt) vorgeschaltet werden.  

Die Kosten des gem. Schreiben der Oberen Denkmalschutzbehörde vom 06.03.2013 (Az: 

502a-57731-4065-f5/07) durch das LDA LSA durchzuführenden 1. 

Dokumentationsabschnittes fallen nicht in die Prüfung der Zumutbarkeit, da sie der 

Herstellung der Genehmigungsfähigkeit dienen (vgl. OVG LSA  2 L 154/10 Rdnr. 64); also 

dem Antragsteller dazu dient, die begehrte Genehmigung zu erhalten.  

Im Anschluss ist zu prüfen, ob dem Bauvorhaben aus facharchäologischer Sicht zugestimmt 

werden kann –  voraussichtlich nur unter der Bedingung, dass entsprechend § 14 (9) eine 

fachgerechte archäologische Dokumentation nach den derzeitig gültigen Standards des LDA 

LSA durchgeführt wird (Sekundärerhaltung), kann zugestimmt werden.  

Die Dokumentation wird gem. Schreiben der Oberen Denkmalschutzbehörde vom 

06.03.2013 (Az: 502a-57731-4065-f5/07) durch das LDA LSA durchgeführt. Die 

Ausführungen zur erforderlichen archäologischen Dokumentation (Geländearbeit mit Vor- 

und Nachbereitung, restauratorischer Sicherung, Inventarisierung) sind in Form einer 

schriftlichen Vereinbarung zwischen Bauherr und LDA LSA abzustimmen. Dabei gilt für die 

Kostentragungspflicht entsprechend DenkmSchG das Verursacherprinzip; vgl. zu Kosten 

archäologische Dokumentation Verwaltungsvorschriften vom 17.05.2021. Die Vereinbarung 

ist in Kopie der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich nach Unterzeichnung, jedoch 

spätestens mit der Baubeginnanzeige zu überreichen. Art, Dauer und Umfang der 

Dokumentation sind rechtzeitig mindestens 6 Wochen im Vorfeld der Maßnahme mit dem 

LDA verbindlich abzustimmen. 

 

http://www.koethen-anhalt.de/


 

Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld 

IBAN: DE69 8005 3722 0302 0117 14 - BIC: NOLADE21BTF 
Deutsche Kreditbank 

IBAN: DE54 1203 0000 0000 8006 72 - BIC: BYLADEM1001 

Allgemeine Sprechzeiten: 
 

Montag           9:00 - 12:00 Uhr 

Dienstag         9:00 - 12:00 Uhr u. 14:00 - 18:00 Uhr 

Donnerstag     9:00 - 12:00 Uhr u. 14:00 - 17:00 Uhr 

und nach Vereinbarung 

 

Volksbank e.G. Köthen-Bitterfeld 

IBAN: DE14 8006 3628 0002 1243 94 - BIC: GENODEF1KOE 

Postbank Hannover 

IBAN: DE74 2501 0030 0595 3543 07 - BIC: PBNKDEFF 

Commerzbank 

IBAN: DE89 8004 0000 0606 6666 00 - BIC: COBADEFFXXX 

 

 

Internet: www.koethen-anhalt.de 
 

*E-Mail-Adresse nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur 
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Als Ansprechpartnerin für Belange der archäologischen Bodendenkmalpflege steht Ihnen 

Frau Dr. Paddenberg zur Verfügung, Tel.: 0345/5247-496; Fax: 0345/5247-460; Email: 

dpaddenberg@lda.stk.sachsen-anhalt.de. 

 
Auflagenvorbehalt: 
 
Die nachträgliche Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von Auflagen bleibt hiermit gemäß § 
36 Abs. 2 Ziffer 5 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vorbehalten. 
 
Begründung: 
 
Einer Genehmigung durch die zuständige Denkmalschutzbehörde bedarf, wer ein 
Kulturdenkmal verändern, umgestalten bzw. durch Errichtung, Wegnahme oder Hinzufügen 
von Anlagen usw. (§14 Abs. 1, Ziffer 1 bis 5 DenkmSchG LSA) ändern will. Im vorliegenden 
Fall ist die Untere Denkmalschutzbehörde Stadt Köthen(Anhalt) zuständig.  
 
Das Objekt Prosigker Kreisstraße in  Köthen (Anhalt) stellt ein Kulturdenkmal im Sinne § 2 
Abs. 2 Ziffer 3 (archäologisches Kulturdenkmal) Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (DenkmSchG LSA) dar.  
 
Unter Beachtung des für Kulturdenkmale geltenden Grundsatzes der Erhaltung ist das 
geplante Vorhaben denkmalrechtlich zulässig. 
 
Für die im üblichen Umfang liegende Verwaltungstätigkeit der Denkmalschutzbehörden 
werden gemäß § 20 Abs. 5 Satz 1 DenkmSchG LSA keine Kosten erhoben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats Widerspruch bei der Stadt Köthen 
(Anhalt), Marktstraße 1-3 in 06366 Köthen (Anhalt) erhoben werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i. A. 
 
 
 
Kirchberg 
Sachgebietsleiterin 
Bauordnung 

http://www.koethen-anhalt.de/



